
Beitrags-
stufe Bezeichnung  Verbands- 

beitrag 
 Zustiftungs- 

betrag 
 Orts-
beitrag 

 Jahres- 
beitrag Erläuterungen

10 Mitglieder bis 
einschließlich 17 Jahre 12,00 €     - € - € 12,00 €     zum Beispiel: 

jugendliche Einzelmitglieder

20

Mitglieder bis 
einschließlich 17 Jahre 
in häuslicher 
Gemeinschaft 
mit Kolpingmitglied

- € - € - € - € zum Beispiel: 
Kinder von Mitgliedern

30 Mitglieder von 18 bis 
einschließlich 26 Jahren 15,00 €     3,00 €            2,00 €   20,00 €     

40 Mitglieder ab 27 Jahre 30,00 €     6,00 €            4,00 €   40,00 €     
zum Beispiel:
- Einzelmitglieder;
- ein Ehemann

50

Mitglieder ab 27 Jahre 
in häuslicher 
Gemeinschaft 
mit Kolpingmitglied

15,00 €     3,00 €            2,00 €   20,00 €     
zum Beispiel:
eine Ehefrau eines
Ehemannes mit
Beitragsstufe 40

60
Sozialbeitrag für
Mitglieder ab 18 Jahre 9,00 €       3,00 €            - € 12,00 €     

Sozialbeitrag kann nur 
gewährt werden, wenn 
die entsprechenden 
Kriterien erfüllt sind; 
siehe die Beilage zur
Beitragsordnung 2023.

40 + 50 Ehepaare 45,00 €     9,00 €            6,00 €   60,00 €     

Ansonsten ist der Jahresbeitrag bis 1. April des laufenden Jahres fällig. Danach wird eine Rechnung
zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 3,00 €.gestellt.

Mitgliedsbeiträge
gültig ab dem Jahr 2023, entsprechend dem Beschluss bei der Mitgliederversammlung am 31.03.2023

Der Jahresbeitrag wird bei vorliegender Einzugsermächtiung im Januar/Februar des laufenden Kalender-
jahres von den Mitgliedern eingezogen. 
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